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Bericht der Aufgabenreformkommission aus März 2001 
VORWORT 

Österreich verfügt im internationalen Vergleich über den Vorteil einer guten und leistungsstarken öffentlichen Verwaltung. Wer sich näher mit den Aufgaben der öffentlichen Verwaltung beschäftigt, ist beeindruckt von der Vielfalt von Leistungen auf allen Gebieten des täglichen Lebens.

Öffentliche Verwaltung wird, seit es sie gibt, begleitet von Initiativen zu einer „Verwaltungsreform“ der einen oder anderen Art. Dies hat seinen Grund darin, dass viele Menschen laufend auf das gute – und naturgemäß stets verbesserbare – Funktionieren der Verwaltungsstellen angewiesen sind. Dies hat aber auch seinen Grund darin, dass mit dem Betrieb der öffentlichen Verwaltung ein erheblicher Einsatz von öffentlichen Mitteln verbunden ist. Der Einsatz öffentlicher Mittel ist stets rechtfertigungsbedürftig.

In Zeiten verstärkter Erfordernisse zu Sparmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Haushalte stellt sich nicht nur die Frage, ob man Aufgaben sparsamer und zweckmäßiger erfüllen könnte, sondern stellt sich verstärkt die Frage, ob man den einen oder anderen Wirkungsbereich überhaupt aufgeben sollte. Die Aufgabenreformkommission hat sich bemüht, aufgrund einer unter großem Zeitdruck durchgeführten Sichtung der Fülle an Verwaltungsaktivitäten viele begründete Vorschläge aus den verschiedenen Bereichen der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung zusammenzustellen. Die Vorschläge verstehen sich nicht als Kritik am Wirken der in den betroffenen Bereichen tätigen Bediensteten, sondern als Bewertung von Potentialen an Rückbau der angewachsenen Staatsaktivitäten. Eine übergeordnete Leitmaxime bildete der Grundsatz: „Der Staat soll sich auf das Wesentliche konzentrieren“.

Die Vorschläge zielen auf eine Neukonzeption des „Staats nach der Jahrtausendwende“ ab. Sie wurden ohne Rücksicht auf parteipolitische oder föderalismuspolitische Positionen erarbeitet. Daher liegt es auf der Hand, dass die Frage der Umsetzung dieser Vorschläge der politischen Beurteilung unterliegt.

Als Vorsitzendem der Aufgabenreformkommission, die mit dem vorliegenden Bericht ihre Funktion beendet, ist es mir ein persönliches Anliegen, den Mitgliedern der Kommission für ihr beträchtliches Engagement in zeitlicher und sachlicher Hinsicht und für die überaus intensiven und doch stets harmonischen Diskussionen zu danken.

Wien, im März 2001 Bernhard Raschauer 
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 7. THEMA: EIGENREGIELEISTUNGEN 

7.1. DIE SACHLAGE: Im Rahmen der öffentlichen Verwaltung werden wirtschaftliche Leistungen, insbesondere im Innenbereich, zum Teil auch nach außen, erbracht, die als solche grundsätzlich auch auf dem „Markt“ angeboten werden. Die Erscheinungsformen sind überaus vielfältig und daher einer allgemeinen Systematisierung und Quantifizierung kaum zugänglich. Die „Österreichische Gemeinwirtschaft“ erhob 1995 ca 100.000 Beschäftigte in Bauhöfen, Gärtnereien, Straßenverwaltungen und in der Lawinenverbauung, die mit rund 25% Anteil an der Wertschöpfung einen europäischen Spitzenwert erbrachten. Im Raum steht, dass diese Leistungen von der öffentlichen Hand häufig teurer erbracht werden, als dies im Fall einer Nachfrage am Markt möglich wäre. Gründe können insbesondere in einer höheren Personalausstattung je Leistungsbereich und in höheren Arbeitgeberleistungen bestehen. Der Kommission scheint ein gewisses Abdriften von Facharbeitern zu den Betrieben der öffentlichen Hand feststellbar, womit diese auf dem Arbeitsmarkt insbesondere in Konkurrenz zu Handwerksbetrieben treten. Auch in diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass präzise Aussagen im Einzelnen in Ermangelung einer Kostenrechnung zumeist nicht möglich sind.

Das paradigmatische Beispiel ist der kommunale „Bauhof“. Im Einzelnen finden sich Regiebetriebe jedoch in praktisch allen Bereichen. So haben Bundesministerien und Ämter der Landesregierungen wie auch Landeskrankenanstalten und andere Einrichtungen häufig Fuhrparks, Boten-, Bewachungs- und Reinigungsdienste, Druckereien und Bindereien, aber auch Hauswerkstätten (Tischlerei, Elektriker), die bei Banken und Versicherungen mittlerweile ausgegliedert werden. Die Ämter der Landesregierungen betreiben „Landesbildstellen“, bei denen der Zweck der Fotodokumentation aktueller Ereignisse im Vordergrund steht. Ähnliches gilt für nachgeordnete Dienststellen. So verfügt die Heeresverwaltung über eine eigene Heeresdruckerei (einschließlich Sicherheitsdruck). Eine Abteilung des Bundesamts für Eich- und Vermessungswesen führt die Bezeichnung „Verlag Geoinformation“, die ein Druckzentrum samt Endfertigung umfasst. Beim Bundesdenkmalamt sind „Werkstätten“, insbesondere für Restaurationsaufgaben, eingerichtet. Der Forsttechnische Dienst der Wildbach- und Lawinenverbauung verfügt über eigene 72 „Bauhöfe“ (16% der Leistungen werden an Private vergeben). Bei der Universität für angewandte Kunst besteht eine Zentralwerkstätte, bei der Universität Wien eine Druckerei.

Bei den Bau- und Wirtschaftshöfen finden sich ua folgende Agenden (vgl insbesondere den von Österr. Städtebund, BMF und KDZ herausgegebenen „Leitfaden Produkte“, 1999): – Instandhaltung und Reparatur von Gemeindeobjekten

– Bauleistungen im Hoch- und Tiefbau

– Instandhaltungsmaßnahmen in Schulen, Kindergärten und Heimen

– Instandhaltung von Gemeindewohnungen

– Baumanagement bei kommunalen Vorhaben

– Vermessungsarbeiten

– EDV-Installations- und Wartungsleistungen

– Betrieb von Garagen und Kfz-Reparatur

– Errichtung und Instandhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

– Straßenreinigung

– Entleeren von Müllkörben

– Betreuen von öffentlichen Toiletteanlagen

– Winterdienst

– Aufstellen und Betreuen von Verkehrszeichen und Signalanlagen

– Straßenbeleuchtung und öffentliche Uhren

– Betreuung von öffentlichen Grünflächen

– Anlegen von Rasenflächen, Baumanlagen u dgl

– Grünschnitt, Baumpflege u dgl

– Parkbänke, Kinderspielplätze

– Zucht und Verkauf von Blumen, Sträuchern u dgl

– Übernahme von gärtnerischen Dekorationsleistungen

– Betrieb von Forstflächen

– Errichtung und Betrieb von Forstwegen

– Betrieb von Landwirtschaften

– Gewinnung und Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten

– Maßnahmen der Gewässergestaltung und –revitalisierung

– Errichtung und Instandhaltung von Sportanlagen

– Betrieb von Bädern

– Betrieb von Märkten

– Betrieb von Wasserwerken 73

– Verlegung und Instandhaltung von Wasserleitungen

– Austausch und Ablesung von Wasserzählern

– Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen

– Betrieb der Kläranlage und des Kanalnetzes

– Entsorgung von Senkgrubenräumgut

– Betrieb des kommunalen Friedhofs

– Betrieb von Abfallbehandlungsanlagen (Deponien)

– Betrieb von Müllabfuhrfahrzeugen

– Betrieb von gastronomischen Betrieben.

Da Wien die größte Gemeinde ist, sei aus ihrem 2000 erschienenen Jahresbericht für 1999 Folgendes angeführt: Zentraler Einkauf (MA 54): Es wurden 107 Mio Kopien zu einem Gesamtbetrag von 18,4 Mio S angefertigt. Es wurden 1811 Druckaufträge vergeben, davon 426 an das Gewerbe (Umsatz von 27,7 Mio S) und 1385 an die hauseigene Druckerei.

Andererseits wurden von der Druckerei 2503 Aufträge mit einem Gesamterlös von 22,3 Mio S bearbeitet. „In der Druckvorstufe werden nun auf Wunsch auch Vorschläge für graphische Entwürfe erarbeitet, nach Kundenwünschen überarbeitet, aufbereitet und für die Produktion zur Verfügung gestellt. Durch die Ergänzung diverser Software konnte die Übernahme von Fremddaten verbessert und das Angebot erweitert werden“. 

Der Erlös aus dem Verkauf von Altmaterial betrugt 4,3 Mio S. Vom Werkstättenbetrieb des Zentrallagers wurden 841 Aufträge ausgeführt, wobei ein Umsatz von 13,4 Mio S erzielt werden konnte. Für die Schlichtungsstellen in Mietsachen wurden vom Werkstättenbetrieb 164 Schätzgutachten betreffend Mobiliar erstellt.

Der Bestattungsbetrieb betreibt eine Lehrwerkstätte für städtische Steinmetze.

Für die Erhaltung und den Ausbau von öffentlichen Verkehrsflächen wurden von der MA 28 – insbesondere zur raschen Behebung von Schäden an Straßendecken – folgende Geräte eingesetzt: 

4 große Straßenwalzen, 

12 Gehwegwalzen, 

12 Vibrationswalzen, 

2 Motorgrader, 

6 Straßenreparaturzüge, 

5 Asphaltcontainer- wagen, 

1 Lastkraftwagen, 

1 Straßenfräse, 

1 Minibagger, 

12 Leichtkompressoren.

Die MA 28 verfügt laut Voranschlag 2001 über 214 Dienstposten für ständige Mitarbeiter.

74 Die Abteilung Brückenbau und Grundbau (MA 29), die nach Kontraktmanagement arbeitet, über eine eigene Kostenrechnung (Modell KNAST) verfügt und ISO 9001- zertifiziert ist, wurden Einnahmen nicht nur von der Gemeinde (ca 50%), sondern auch vom Bund (14%), von der ASFINAG (7%), von den Wiener Linien (4%) und von Privaten (2%) erzielt. Sie bietet ua Projektentwicklung, Baumanagement und Baugrunduntersuchung an. „Die Gruppe Bauberatung Hochbau führte bei zahlreichen städtischen Hochbauprojekten die grundbautechnische Beratung sowohl bei der Projektserstellung als auch bei der Bauausführung durch“.

Stadtgartenamt (MA 42): „1999 wurden 3558 öffentliche Gartenanlagen und Spielplätze mit einer Gesamtfläche von 18.152.381 m2, davon 21 Lagerwiesen mit 902.280 m2, der 'grüne Prater' mit 5.894.984 m2 und 1637 Blumenschalen, von rund 900 bis 1500 MitarbeiterInnen der sieben Gartenbezirke des Stadtgartenamts gepflegt und erhalten“ (Der Dienstpostenplan 2001 weist 540 nichtständige und 968 ständige Mitarbeiter aus). Weiters wurden zahlreiche Schulgärten, Grünanlagen in Kindergärten und Siedlungen und Jugendspielplätze betreut. Schließlich auch rund 1,1 Mio m2 Grünflächen und ca 11.500 Alleebäume in der mittelbaren Bundesverwaltung.

– Von 48 Grüngestaltungsprojekten bei Hochbauten wurden 11 an Landschaftsgärtner vergeben. Weiters wurde die Zeichen-, Vermessungs- und Vervielfältigungsmaterial- Bewirtschaftung im Zuge der Straßenbegrünung durchgeführt.  – Hingewiesen wird auf die Begrünungsmaßnahmen bei öffentlichen und  repräsentativen Veranstaltungen (zT im Ausland).

– Gesamtausgaben: 1 Mrd S  (darin enthalten die dezentralen Bezirksmittel), davon 625 Mio S Personalkosten.

Die Abteilung Bäder (MA 44) verwaltete 1999 43 städtische und 3 nicht-städtische Bäder. Der Dienstpostenplan 2001 weist 249 nichtständige und 495 ständige Bedienstete aus.

Das Referat I/4 (Bodenmarkierungen) der MA 46 brachte 1999 auf Straßen, die von der Gemeinde Wien erhalten werden, ca 178.000 m Strichmarkierungen und ca 30.900 m2 Flächenmarkierungen an.

Die MA 48 (Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark) weist auf die große Zahl der von ihr vergebenen öffentlichen Aufträge hin. Sie verfügt allerdings 2001 über 274 Dienstposten für nichtständige und 3115 Dienstposten für ständige Mitarbeiter. Das Hauptlager hatte 1999 109.703 Materialbewegungen zu bearbeiten. Die Hauptwerkstätte hatte 1748 abteilungseigene und 54 75 abteilungsfremde Kraftfahrzeuge zu reparieren. Der Bereich Betrieb (Fahr- und Reparaturleistungen) umfasst ca 700 Mitarbeiter. Die Abteilung hat ua Einsätze: 79 mit Böschungsmähern, 7.994 mit Kehrmaschinen (210 Aufträge an Private), 724 mit Kranwagen (1401 Privataufträge) und 2.318 mit „Waschmaschinen“ (Straßenreinigung; 1950 Privataufträge) zu verzeichnen. Zum Kfz-Abschleppen wurden 3 eigene und 22 Fahrzeuge von Privatfirmen kontinuierlich eingesetzt. Im Winterdienst waren 263 abteilungseigene Fahrzeuge und 172 Lkw von Privaten im Einsatz.

– Die MA 48 betreibt die Deponie Rautenweg.

Die MA 49 verwaltet 8.581 ha Wald in Wien, 23.524 ha Wald in Quellenschutzgebieten und 2.510 ha landwirtschaftlich genutzte Flächen (zT verpachtet).

Im Wald wurden ca 57.000 fm Holz gewonnen (zT für das städtische Sägewerk Hirschwang, im Übrigen am Markt verkauft). Auf den landwirtschaftlichen Flächen wird überwiegend Getreide produziert, Kartoffel und Gemüse werden zu einem erheblichen Teil als anerkannte Bioprodukte an Pensionistenheime verkauft. Der Dienstpostenpan 2001 weist 54 nichtständige und 368 ständige Mitarbeiter aus.

Im Bereich der MA 23 (Amtshäuser, Nutzbauten, Nachrichtentechnik), die ua Baucontrolling durchführt, werden auch die haustechnischen Einrichtungen bei Schulneubauten der Stadt geplant, werden Möbelverbaue geplant und werden in der Elektronikerwerkstätte Audio- und Videogeräte, Mobiltelefone und Sirenen für den Magistrat und für Schulen repariert. Der MA 23 obliegt auch die Amtshäuserverwaltung. Der Voranschlag 2000/2001 weist 1191/1098 ständige Mitarbeiter aus.

Die MA 32 (Haustechnik) ist ua für technisches Controlling zuständig. Sie betreut die Fernüberwachungsanlagen im Gemeindebereich und fungiert im Bereich Elektrotechnik als zentrale Einkaufsstelle. Die Gruppe Störungsdienst verzeichnete 1999 4119 Einsätze in sämtlichen Objekten der Stadt (incl Spitäler), rund um die Uhr, auch an Sonntagen. Die Haustechnik-Werkstätte (als betriebsmäßig verrechneter Dienstzweig der MA 32) ist für die Planung und Ausführung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten an Heizungs- und Lüftungsanlagen in den Objekten der Hoheitsverwaltung, aber auch der Schulen, Spitäler ua zuständig (96 Bedienstete, 15 Lehrlinge; Umsatz 1999 ca 92 Mio S). Insgesamt weist die MA 32 laut Voranschlag 2000/2001 248/241 Dienstposten für ständig Beschäftigte aus.

76 Die MA 40 (Technische Grundstücksangelegenheiten) erstellte 1999 706 Gutachten betreffend Liegenschaften und 2378 Miet- und Nutzwerberechnungen.

Schließlich wurden 14.400 Objekte (Wohnungen, Geschäfte) vermessen.

Das Dienstpostenverzeichnis (Voranschlag für 2001) weist für die Verwaltungsakademie 25, für die Landesbildstelle 31, für die MA 33 Öffentliche Beleuchtung 147, für die MA 41 Stadtvermessung 104 ständige Mitarbeiter, für die MA 43 Städtische Friedhöfe 139 nichtständige und 455 ständige Mitarbeiter aus.

Nicht mehr der öffentlichen Verwaltung, sondern ihren Ausgliederungen zuzurechnen, sind beispielsweise folgende Phänomene: Als Schritt zum Multiutility-Anbieter betreibt die Wienstrom GmbH ein eigenes Werbeunternehmen (Wiencom WerbeberatungsGmbH).

Die Wiener Stadtwerke Beteiligungsmanagement GmbH ist Alleineigentümerin eines Unternehmens, das Contracting-Leistungen anbietet (EnergieComfort Energie- und Gebäudemanagement GmbH).

7.2. BEURTEILUNG: 

Ganz allgemein ist davon auszugehen, dass wirtschaftliche Leistungen der hier erörterten Art als solche grundsätzlich einer Privatisierung zugänglich sind.

Die Kommission geht davon aus, dass es besondere Gründe sein müssen, die es rechtfertigen können, dass marktgängige wirtschaftliche Aktivitäten von Dienststellen der öffentlichen Verwaltung selbst erbracht werden. 

Das Besitzen, Betreiben, Produzieren u dgl sind keine Agenden, die als solche von einem öffentlichen Interesse getragen werden.

Andererseits darf nicht übersehen werden, dass im öffentlichen Interesse gelegene Leistungen auch in privatwirtschaftlichen Formen erbracht werden. Die gebotene differenzierende Beurteilung darf daher nicht allein an der Form der Tätigkeit anknüpfen.

77 Das Europäische Gemeinschaftsrecht enthält im vorliegenden Zusammenhang relevante Vorgaben. Art 16 EGV bestimmt: „Unbeschadet der Artikel 73, 86 und 87 und in Anbetracht des Stellenwertes, den Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse innerhalb der gemeinsamen Werte der Union einnehmen, sowie ihrer Bedeutung bei der Förderung des sozialen und territorialen Zusammenhalts, tragen die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse im Anwendungsbereich dieses Vertrags dafür Sorge, dass die Grundsätze und Bedingungen für das Funktionieren dieser Dienste so gestaltet sind, dass sie ihren Aufgaben nachkommen können.“ Und Art 86 Abs 2 EGV bestimmt: „Für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut sind ..., gelten die Vorschriften dieses Vertrags, insbesondere die Wettbewerbsregeln, soweit die Anwendung dieser Vorschriften nicht die Erfüllung der ihnen übertragenen besonderen Aufgaben rechtlich oder tatsächlich verhindert. Die Entwicklung des Handelsverkehrs darf nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt werden, das dem Interesse der Gemeinschaft zuwiderläuft.“ Auf dieser Grundlage ist, wie der EuGH erkannt hat, auch öffentlichen Unternehmen der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung (Art 82 EGV) verboten, wie er beispielsweise gegeben sein kann, wenn sich öffentliche Unternehmen auf der Grundlage ihrer Sonderstellung weiteren wirtschaftlichen Erwerbszweigen zuwenden, wenn sie mit Kampfpreisen auf den Markt treten oder wenn sie zu unangemessenen Bedingungen kontrahieren.

Ein besonderes öffentliches Interesse an der eigenen Wahrnehmung einer Leistung ist zB gegeben, wenn spezifische Geheimhaltungsinteressen bestehen (zB Sicherheitsdruck).

Ein öffentliches Interesse am Bestand wirtschaftlicher Betriebseinheiten kann zB gegeben sein, wenn diese zu raschen Instandsetzungsmaßnahmen an öffentlichen Sachen erforderlich sind, also in Konstellationen, in denen sofortige Verfügbarkeit erforderlich ist, in denen mit der Beauftragung Privater nicht das Auslangen gefunden werden kann (zB Fahrbahnreparatur, Störungsbehebung).

Ein öffentliches Interesse an einem wirtschaftlichen Betrieb der öffentlichen Hand kann weiters gegeben sein, wenn dieser eine Sicherungsfunktion erfüllt (zB Forstbetrieb im Quellschutzgebiet der städtischen Wasserversorgung).

78 Öffentliches Interesse kann selbstverständlich auch gegeben sein, wenn es um bestimmte Begutachtungen und um die Erfüllung öffentlicher Gutachtensfunktionen geht, für die Privaten das Expertenwissen oder sonstiges Know-how fehlt.

Andererseits kann es nicht im öffentlichen Interesse gelegen sein, wenn Dienststellen der öffentlichen Hand freie Betriebskapazitäten dazu benutzen, um in Konkurrenz zu Gewerbebetrieben Leistungen an Dritte zu erbringen. In diesem Zusammenhang ist nämlich zu beachten, dass staatliche Betriebe in solchen Fällen stets über spezifische Kostenvorteile verfügen, seien dies steuerliche Vorteile, seien dies Quersubventionierungen durch anderweitig verrechnete Fixkosten, sei dies der fehlende Aufwand für Lehrlingsausbildung. Beispielsweise kam in der Kommission der Fall zur Sprache, dass eine Gemeinde aus ihrem Bauhof ganze Leistungspakete (Maschinen samt Arbeiter) anbietet, und zwar unter dem Marktpreis.

In ihrer Mehrheit will sich die Kommission allerdings dem Umstand nicht verschließen, dass Betriebe der öffentlichen Hand, deren Bestand als solcher im öffentlichen Interesse gerechtfertigt ist, in dem Sinn wirtschaftlich agieren sollen, dass sie den Aufwand durch die Nutzung von Ertragspotentialen verringern. 

Ein deutscher Kommunalmanager wird mit den Worten zitiert: „Es kann nicht angehen, dass gemeindliche Unternehmen nur Verluste, aber keine Gewinne einfahren dürfen.“ Dies führt die Kommission zu folgendem Beurteilungsschema (vgl die differenzierenden Ausführungen bei Hill, Kommunalwirtschaft, Speyrer Arbeitshefte 118, 1998, insbesondere 36 ff): Unter der Voraussetzung, dass ein öffentliches Interesse an der Erbringung von Eigenleistungen dargetan werden kann, handelt es sich bei der Entscheidung zugunsten solcher Eigenleistungen grundsätzlich um eine politische Entscheidung des betreffenden Verwaltungsträgers.

Wenn Eigenleistungen erbracht werden, dann muss dies wirtschaftlich erfolgen.

Das bedeutet, dass Make-or-Buy-Entscheidungsrechnungen erkennen lassen müssen, dass die Eigenleistung wenigstens nicht ungünstiger ist, als das 79 Zukaufen der Leistung auf dem Markt. Eine relevante Kennzahl sollte der Vergleich der Zahl der Arbeitnehmer je Produktbereich sein.

Um dies nachvollziehbar beurteilen zu können, sind bestimmte Verfahrensregeln zu beachten: Transparenz, namentlich die Veröffentlichung der Beurteilungsvoraus- setzungen Öffentlichkeit, insbesondere die Möglichkeit der beteiligten Wirtschafts- kreise, Leistungen anbieten zu können, die Begründung der aufgrund nachvollziehbarer Abwägung getroffenen Entscheidung.

Die Beurteilung bedarf der periodischen Überprüfung. Ein Mittel dazu soll der Vergleich der Kostenstruktur (benchmarking) einerseits mit vergleichbaren Betrieben anderer Verwaltungsträger, andererseits mit vergleichbaren privaten Anbietern sein.

Treten Betriebe der öffentlichen Hand mit ihren freien, nicht einsparbaren Kapazitäten als Anbieter auf dem Markt auf, muss dies zu transparenten und fairen Bedingungen geschehen. Es ist nicht die Aufgabe des Staates, seine Kapazitäten zu nutzen, um private Leistungsanbieter mit Kampfpreisen vom Markt zu drängen.

Werden Eigenregieleistungen im engeren, eigentlichen Sinn standardisiert und wiederkehrend erbracht, können sie als „Produkte“, dh als Leistungs- kategorieeinheiten, so umschrieben werden, dass sie ausschreibungsfähige selbständige Leistungen bilden. Dabei ist eine Kategorisierung derart zu bilden, wie sie auch in der Privatwirtschaft bei Ausgliederungs- oder Outsourcing-Modellen zugrunde gelegt werden. Es sind daher nicht nur Bau- oder Reparaturleistungen, sondern zB auch Planungsarbeiten, Projektmanagement oder Bauaufsicht als Leistungen darzustellen. Diese Produkte sind sukzessive und periodisch einem Fremdvergleich, verbunden mit Make-or-Buy-Entscheidungsrechnungen und einer Interessentensuche, zu unterziehen.

Differenziert zu beurteilen sind auch Bestrebungen von öffentlichen Unternehmungen, ihre Leistungspakete derart zu erweitern, dass sie in neuen 80 Tätigkeitsgebieten in Konkurrenz zu „echten Privaten“ treten. Für einen Teil der Kommission ist – in Anbetracht der verfassungsrechtlich vorgegebenen Schwelle – allein schon der Umstand, dass ein Unternehmen im ausschließlichen oder überwiegenden Eigentum von Gebietskörperschaften steht, dafür ausschlaggebend, dass es wie der Staat selbst zu beurteilen ist, dass es also nur zu transparenten und fairen Bedingungen auf den Markt treten darf. Für einen Teil der Kommission stehen weniger quantifizierende Gesichtspunkte im Vordergrund, als vielmehr die Überlegung, ob es bei dem betreffenden Unternehmen eine leistungsunabhängige Finanzierung gibt, ob so etwas wie eine „Staatsgarantie“ besteht oder ob steuerliche Begünstigungen einschlägig sind. In solchen Konstellationen ist ein Eintreten in den allgemeinen Wettbewerb nicht gerechtfertigt.

7.3. EMPFEHLUNGEN DER KOMMISSION: 

Die Gebietskörperschaften sind gesetzlich zu verpflichten, die Kosten ihrer Eigenregieleistungen zu ermitteln und zu veröffentlichen.

Die für die einzelnen Verwaltungsträger zuständigen obersten Organe sind zu verpflichten, Eigenregieleistungen mit dem Fremdbezug solcher Leistungen zu vergleichen und die Gründe für die getroffene Entscheidung zu veröffentlichen.

Die Verwaltungsträger sind zu verpflichten, in Bezug auf Eigenregieleistungen periodische Vergleiche der Kostenstruktur (Benchmarking) durchzuführen.

Die Kommission spricht sich dafür aus, dass Arbeitnehmer von Einrichtungen von Gebietskörperschaften, die Leistungen auch auf dem Markt erbringen, demselben Dienstrecht unterliegen sollen, wie Arbeitnehmer entsprechender privater Unternehmen.
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8. THEMA: INFRASTRUKTUR - STRAßEN 

8.1. SACHLAGE: 

Nach Art 10 Abs 1 Z 9 B-VG fallen Angelegenheiten der wegen ihrer Bedeutung für den Durchzugsverkehr durch Bundesgesetz zu Bundesstraßen erklärten Straßen in die Zuständigkeit des Bundes. Der Bund hat von dieser Kompetenz mit dem Bundesstraßengesetz Gebrauch gemacht. 

In Österreich besteht ein Bundesstraßennetz von 11.894 km Länge. Dieses umfasst 1.634 km Autobahnen, 300 km Schnellstraßen und 9.960 km sonstige Bundesstraßen.

Alle übrigen Straßen, wie insbesondere Landes- und Gemeindestraßen fallen in die Gesetzgebungszuständigkeit der Länder und in die Vollziehungszuständigkeit einerseits der Länder, andererseits gemäß Art 118 Abs 3 Z 4 B-VG der Gemeinden. Es bestehen ca 23.500 km an Landesstraßen und ca 71.000 km an Gemeindestraßen, wobei die in Wien gelegenen Straßenzüge, die nicht Bundesstraßen sind, als Gemeindestraßen gelten. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass – was insbesondere für den Instandhaltungsaufwand von Bedeutung ist – das Bundesland Salzburg gesamtösterreichisch einen deutlich unterproportionalen Anteil sowohl am Landes- als auch am Gemeindestraßennetz aufweist.

Güterwege, die im Allgemeinen von Dienststellen der Länder errichtet werden, unterliegen zumeist der Instandhaltungspflicht besonderer öffentlich-rechtlicher Genossenschaften.

Die Neuerrichtung einer Bundesstraße bedarf eines Beschlusses der Bundesregierung über das gesamtwirtschaftliche Interesse. Im Übrigen haben jedoch sowohl die Bundesgesetzgebung als auch die Landesgesetzgebung im Hinblick auf den Neu- und Umbau von Straßen für ein möglichst flexibles rechtliches Bewilligungsregime vorgesorgt. Das BStG dadurch, dass eine Trassenfestlegung unter Ausschluss individueller AVG-Verfahren durch Verordnung erfolgt – daran hat sich auch mit der Einführung der Umweltverträglichkeitsprüfung nichts geändert. Die Landesgesetze – soweit solche überhaupt bestehen, was in Wien nicht der Fall ist – sehen zum Teil einen Entfall individueller Genehmigungsverfahren im Fall vorhergehend erfolgreicher Grund- 82 einlösungsverhandlungen vor. Subjektive Rechte Dritter, insbesondere auf Immissionsschutzmaßnahmen, sind gesetzlich zum Teil ausgeschlossen.

Beim Bau und bei der Erhaltung (technischen Betreuung) von Straßen handelt es sich um Maßnahmen der Privatwirtschaftsverwaltung.

Sowohl im Hinblick auf Planung und Bau und die damit verbundenen behördlichen Entscheidungen als auch im Hinblick auf die Erhaltung, ist Bundesstraßen betreffend grundsätzlich das Bundesministerium (derzeit BMVIT) und sind Landesstraßen betreffend die (Ämter der) Landesregierungen oder die Bezirksverwaltungsbehörden bzw Gemeindestraßen betreffend die Dienststellen der Gemeinden zuständig. Der Bund hat jedoch schon seit jeher von der in Art 104 BVG vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Ämter der Landesregierungen mit Agenden der Planung, des Baus und der Erhaltung von Bundesstraßen zu betrauen („Auftragsverwaltung“). Das periodisch neu erlassene Finanzausgleichsgesetz regelt jeweils den Kostenersatz, wobei der Ersatz der Planungskosten mit einem fixen Prozentsatz pauschaliert geregelt ist. Überdies und unabhängig davon hat der Bund bundesgesetzlich auch besondere Aktiengesellschaften, deren Anteilsrechte der Bund zT allein, zT gemeinsam mit Bundesländern hält, mit solchen Maßnahmen betraut. 

Derzeit bestehen 

- die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG, mit Sitz in Wien; zu 100% im Eigentum des Bundes) 

- die Alpen Straßen Aktiengesellschaft (ASG, mit Sitz in Innsbruck; Mehrheitseigentum der ASFINAG, Minderheitsanteile von Tirol und Vorarlberg) und 

- die Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen Aktiengesellschaft (ÖSAG, mit Sitz in Salzburg; Mehrheitseigentum der ASFINAG, Minderheits- anteile von „östlichen“ Bundesländern).

Sie sind für das höherrangige Bundesstraßennetz zuständig.

Während die ASFINAG zunächst zur Finanzierung (Kapitalaufbringung) zuständig war – und insoweit in Konkurrenz zur Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur stand –, wurden im Zusammenhang mit dem ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 1997 und dem Infrastrukturfinanzierungsgesetz 1997 nicht nur die 83 Anteilsrechte des Bundes an der ÖSAG und an der ASG in die ASFINAG eingebracht, sondern dieser mit privatrechtlichem Fruchtgenussvertrag auch das Recht der Fruchtnießung an den Autobahnen und den Schnellstraßen eingeräumt.

Dies hängt mit dem – wie immer zu gestaltenden – künftigen Straßenmautsystem zusammen, das von der ASFINAG abgewickelt werden soll.

Die ASFINAG hat ihrerseits mit den Bundesländern (Ämtern der Landesregierung) Verträge abgeschlossen, mit denen sie diese mit Angelegenheiten des Baus und der Erhaltung von Bundesstraßen betraut. 81% der ASFINAG-Straßen werden von den Ämtern der Landesregierungen, 19% von ÖSAG bzw ASG betreut.

Im Bereich des BMVIT sind zum 1. 2. 2001 insgesamt 87 Mitarbeiter tätig. Seit 1997 wurden keine Planstellen neu besetzt (zwei Mitarbeiter sind zur ASFINAG, ca zehn Mitarbeiter in andere Sektionen übergewechselt). Im Bereich der Länder sind für die Bundes- und Landesstraßen insgesamt ca 5.500 Mitarbeiter tätig. Bei der ASFINAG waren 1999 neben zwei Vorstandsmitgliedern durchschnittlich 31 Mitarbeiter, bei der ÖSAG neben zwei Vorstandsmitgliedern durchschnittlich 403 Mitarbeiter und bei der ASG neben einem Vorstandsmitglied 248 Mitarbeiter beschäftigt.

8.2. BEURTEILUNG: 

Allgemein ist davon auszugehen, dass der Neubau von Straßen als Aufgabenbereich in den letzten Jahren zurückgegangen ist, den Schwerpunkt staatlicher Aktivitäten bilden Erhaltungsmaßnahmen und Ausbaumaßnahmen am Bestand.

Vertreter der Wirtschaft machen geltend, dass über das derzeit verfolgte „Lückenschlussprogramm“ der ASFINAG und die Baumaßnahmen der Dienststellen der Länder hinaus spätestens die „EU-Osterweiterung“ einige zusätzliche Neubaumaßnahmen dringend erforderlich machen wird (vgl auch den ASFINAG-Geschäftsbericht über das Jahr 1999, S 14). Eine rationale Beurteilung der Straßenbauvorhaben scheitert derzeit daran, dass vom früheren Verkehrs- ministerium ein rechtlich wie immer zu qualifizierender „Masterplan“ veröffentlicht wurde, dass jedoch der eigentlich erforderliche, mit Prioritätensetzungen verbundene Bundesverkehrswegeplan nicht vorliegt.

84 Was die Straßenverwaltung betrifft, ist die Kommission zu der Beurteilung gelangt, dass das bestehende System unzweckmäßige Doppelzuständigkeiten umfasst und dass sich auch rechtlich und wirtschaftlich nicht unbedenkliche Konstruktionen finden.

Zunächst ist davon auszugehen, dass in den Ämtern der Landesregierungen ohnehin Straßenbauabteilungen für Zwecke der Landesstraßen bestehen müssen.

Es liegt daher aus Synergiegründen nahe, dass diese Einrichtungen grundsätzlich – von unten zu besprechenden Ausnahmen abgesehen – auch mit den Angelegenheiten der Bundesstraßen betraut werden sollen. Tatsächlich ist die ganz überwiegende Zahl der Angelegenheiten der Bundesstraßen, einschließlich der Autobahnen, schon derzeit den Ämtern der Landesregierungen übertragen, und zwar, wie gezeigt, entweder direkt nach Art 104 B-VG oder indirekt über die ASFINAG. Es wäre nun naheliegend, im Zusammenhang mit einer entsprechenden Änderung der finanzausgleichsrechtlichen Ertragszuordnung originäre Zuständigkeiten der Länder zu begründen. Die bestehende zum Teil direkte, zum Teil indirekte Auftragszuständigkeit der Länder hat nämlich mehrere Nachteile.

Zum Ersten impliziert sie eine Doppelzuständigkeit einerseits der Ämter der Landesregierungen und andererseits des zuständigen Bundesministeriums, das kraft Weisungsrechts und Genehmigungsvorbehalten mit denselben Sachverhalten befasst wird. Zum Zweiten würden sich finanzausgleichsrechtliche Ersatzregeln erübrigen, vor allem solche, die aufgrund von fixen, an den Aufwand anknüpfenden Prozentregeln gerade keinerlei Anreiz zu sparsamer Verwaltung mit sich bringen.

Zum Dritten würde die Aufgabenwahrnehmung insoweit erleichtert, als sich administrative Unterschiede in der Tätigkeit im Ministerialbereich und im ASFINAGBereich erübrigen würden.

Was die Autobahnen betrifft, so sind mehrere Ebenen der Analyse zu unterscheiden. Die Beschlussfassung über den Bundesverkehrswegeplan ist als Angelegenheit des zuständigen Bundesministeriums zu qualifizieren. Ebenso die bundesstraßenbehördlichen Entscheidungszuständigkeiten. Hinsichtlich der Finanzierung könnte die bestehende De-Facto-Doppelzuständigkeit zweier Ministerien durch die Zuständigkeit eines Ministeriums ersetzt werden. Dagegen sind die Agenden der Bauplanung sowie des Baus und der Erhaltung von Autobahnen zweckmäßigerweise nicht im Ministerium selbst anzusiedeln.

85 Die vergleichsweise kurzen und nicht in allen Bundesländern vorzufindenden Strecken an Schnellstraßen sind für die Zwecke der Kompetenzzuordnung entweder als Autobahnen oder als sonstige Bundesstraßen zu beurteilen.

Was die Pluralität von Straßenbaugesellschaften des Bundes betrifft, nimmt die Kommission das Anliegen einzelner Bundesländer zur Kenntnis, nicht jeden Einfluss auf diesen Geschäftsbereich verlieren zu wollen. Dem kann freilich durch entsprechende gesellschaftsrechtliche Gestaltungen Rechnung getragen werden.

Die Kommission kommt zu der Beurteilung, dass die drei Gesellschaften verschmolzen werden sollten.

Was den Bestand der ASFINAG als solcher betrifft, so nimmt die Kommission das politische Faktum zur Kenntnis, dass die ASFINAG-Konstruktion auch ein finanztechnisches Instrument zur Erfüllung der Maastricht-Kriterien bildet; ein mittelfristiger Netto-Schuldenstand von ca 82 Mrd S bleibt außerhalb des Budgets.

Überdies tritt die Kommission der Beurteilung bei, dass die Verwaltung einer Straßenmaut auf den bestehenden Mautstrecken, der „Vignette“ und der künftigen Lkw-Maut einer ausgegliederten Unternehmung übertragen sein soll. Wenn die ASFINAG mit Angelegenheiten des Baus und der Erhaltung von Bundesstraßen betraut wird, dann hat dies jedoch zur Voraussetzung, dass sie in der Lage ist, diese Aufgaben selbst – also ohne sie an die Länder weiterzuübertragen – zu erfüllen. Die heute feststellbare überwiegende indirekte Betrauung der Ämter der Landesregierungen wirft nicht nur verfassungsrechtliche Probleme auf, sondern ist auch unzweckmäßig.

Überdies ist die Kommission zu der Beurteilung gekommen, dass die bestehenden Verträge der ASFINAG mit den Ländern pauschale Entgeltsanteile beinhalten und daher nicht auf eine sparsame Gebarung ausgerichtet sind. Sie sollten ehestmöglich gekündigt werden.

Eine in diesem Sinn klare Aufgabenverteilung und der Abbau von Doppelzuständigkeiten sollten nach Auffassung der Kommission eine erhebliche Aufgaben- und Aufwandsreduktion ermöglichen.
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8.3. EMPFEHLUNGEN DER KOMMISSION: 

Als Grundlage für alle weitergehenden Beurteilungen von Straßen- Neubaumaßnahmen ist vordringlich ein mit entsprechenden Prioritäten beschlossener Bundesverkehrswegeplan zu erlassen.

Die Bundesstraßen B sind im Zusammenhang mit den erforderlichen finanzausgleichsrechtlichen Begleitmaßnahmen den Ländern zu übertragen.

Die bestehenden Straßenbaugesellschaften des Bundes sind zu fusionieren.

Die ASFINAG soll nur mit solchen Angelegenheiten des Baus und der Erhaltung von Autobahnen betraut werden, die sie wahrzunehmen imstande ist, ohne ihrerseits die Länder betrauen zu müssen; die bestehenden „Werkverträge“ der ASFINAG mit den Ländern sind zu kündigen. Mit nicht der ASFINAG übertragenen Agenden des Baus und der Erhaltung sind die Ämter der Landesregierung zu beauftragen.

Zur Vermeidung von Doppelbefassungen ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Übertragung von Maßnahmen des Baus und der Erhaltung bei Autobahnen und anderen Bundesstraßen an die Länder bzw an die ASFINAG zur Folge hat, dass diese im Rahmen ihres Budgets allein entscheidungsbefugt sind.
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